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NIEDERSÄCHSISCHER

FUSSBALLVERBAND E.V

Kreisliga Staffel VI
Spielausschreibung für die Spielzeit 2008 / 2009

1. Gebühren und Abgaben

1. Mannschaftsbeträge werden nach §12 (2b) der Finanz‑ und Wirtschaftsordnung durch den Verband erhoben. Die Beträge sind nach Aufforderung durch die Verbandsgeschäftsstelle innerhalb der ge​setzten Frist zu zahlen oder werden per Lastschriftverfahren abgebucht.

2. Sonstige Kosten, Ordnungsstrafen und Gebühren aus Verwaltungsentscheiden sowie Sportgerichtsurteilen sind auf die Konten der zuständigen Kreise zu überweisen.

2. Meisterschaft, Auf‑ und Abstieg

1. Die bestplatzierte Mannschaft mit Aufstiegsrecht steigt in die Bezirksliga auf. 

2. Die beiden bestplatziertesten Mannschaften mit Aufstiegsberechtigung aus der Leistungsklasse steigen in die Kreisliga auf.
3. Die drei letztplatzierten der Tabelle steigen ab.
4. Die Sollzahl der Kreisliga beträgt 16 Mannschaften.
3. Spielpläne - Ausschreibung

1. Die Spielpläne und die Ausschreibung werden über das DFBnet bzw. den Internetauftritt des NFV bekannt gegeben (siehe §27 SpO). 
2. Spielpläne sind von den Vereinen hinsichtlich eventueller Überschneidungen zu überprüfen und der entsprechenden Instanz umgehen zu melden. 

3. Die Verbindlichkeit der Spielansetzung gemäß § (27/5) der Spielordnung ist gegeben, wenn die Ansetzung mindestens zehn Tage vorher in das DFB-Net eingegeben wurde.

4. Spielverlegungen können nach Herausgabe der Pläne nicht mehr vorgenommen werden (ausgenom​men §27, Abs. 3 SpO). Wochenendreisen von Mannschaften während der Punktspielzeit werden nicht genehmigt.

5. Es können auch Pflichtspiele an Feier- und Wochentagen eingesetzt werden.
6. Bei zeitlicher Verlegung von Spielen ist der Platzverein verpflichtet, mindestens drei Wochen vorher schriftlich mit dem dokumentierten Einverständnis des Gegners Staffelleiter Manfred Nolte zu verständigen. Durch Bestätigung der Spielinstanz im DFB-Net tritt die Verbindlichkeit ein. Für jede Spielverlegung hat der antragstellende Verein eine Verwaltungskostenpauschale von 15 Euro zu entrichten.
7. Spielgenehmigungen im Ausland oder gegen ausländische Mannschaften müssen mit dem dafür bestimmten  Antragsformular über den Staffelleiter beantragt werden. Bei Spielen im kleinen Grenzverkehr (Entfernung von der Grenze nicht mehr als 30 Kilometer) genügt eine formlose Mitteilung

8. Freundschaftsspiele und Hallenturniere sind anzumelden. Schiedsrichter sind ebenfalls anzufordern. Die Spielberichte sind dem zuständigen Staffelleiter des gastgebenden Vereins zu übersenden.

4. Winterpause

1. Die Winterpause beginnt am 15. Dezember 2008, und endet am 22. Januar 2009. 

5. Spielfeld - Vorbereitung und Organisation_
1. Das Spielfeld muss rechtwinklig sein. Die Länge der Seitenlinien muss in jedem alle die Länge der Torlinie übertreffen (Länge: zwischen 90 und 120 m, Breite: wischen 45 und 90 m). Für die ordnungsgemäße Platzherrichtung ist der Platzverein verantwortlich. Er muss ebenfalls für einen ausreichenden und als solchen gekennzeichneten Ordnungsdienst sorgen. 

2. Bei Schneefällen ist die Zeichnung des Spielfeldes mit geeignetem Material vorzunehmen. Nur bei plötzlich eintretendem Schneefall ist es erlaubt, das Spielfeld mit den vorgeschriebenen :Fahnen abzustecken (siehe auch §§ 22, 23 und 24 SpO).
3. Der Platzverein hat Fahnen in den Größen 50 x 50 cm und in den Farben gelb oder rot für die SR-Assistenten zu stellen.

4. Dem Platzverein wird empfohlen, mit den örtlichen Sanitätsstellen Verbindung für die Gestellung von Sanitätern zu den Spielen aufzunehmen. Ein gebrauchsfähiger Sanitäts- oder Verbandskasten muss zur Verfügung stehen
5.2 Spielausfall
1. Sollte bei Pflichtspielen der Platz witterungsbedingt oder aus anderen Gründen auf Anordnung des Eigentümers bzw. des zur Anordnung Berechtigten nicht nutzbar sein oder voraussichtlich nicht benutzbar werden, so steht dem Platzverein das Recht zu, das Spiel so früh wie möglich, spätestens zum Zeitpunkt des Spielbeginns gemäß §28(1) SpO abzusagen.   

2. In diesem Fall sind sofort zu benachrichtigen: der Staffelleiter, der Schiedsrichter und der Gegner. Nach erfolgter Feststellung der Unbespielbarkeit hat der bauende Verein  (ersatzweise  der  Staffel​leiter)  den  Spielausfall  sofort  in das  DFBnet einzugeben. Die reisende Mannschaft ist verpflichtet, sich im DFBnet über die Spielabsage zu informieren. 

3. Nach § 28 (5) SpO ist die Anordnung des Eigentümers bzw. des zur Anordnung Berechtigten unter Angabe der Gründe dem Spielleiter /Staffelleiter innerhalb von 10 Tagen im Original vorzulegen. Die vorgenannte Bestimmung gilt auch, wenn der Rasenplatz unbespielbar ist und das Spiel auf einem Kunstrasen- oder Hartplatz ausgetragen werden soll.

4. Anmerkung: siehe § 28 (5) SpO = Missbrauch dieser Bestimmungen hat eine Spielwertung gem. § 37 (4) SpO zur Folge. Er liegt auch dann vor, wenn die geforderte Unterlage (Protokoll) im Sinne von Absatz 3 nicht fristgerecht vorgelegt wird.

5. Ist zehn Tage vor dem Spieltag bekannt, dass der Platz nicht zur Verfügung steht, ist nach § 23 (3) SpO zu verfahren.   

5.3 Durchführung der Spiele
1. Pflichtspiele können auch unter Flutlicht angesetzt und ausgetragen werden, wenn m Mannschaftsmeldebogen eine ausreichende Flutlichtanlage angegeben ist. 
2. Es muss damit gerechnet werden, dass Vereine Spiele grundsätzlich auf einem Kunstrasenplatz oder witterungsbedingt auf einem Kunstrasenplatz oder Hartplatz austragen. Kunstrasen- und Hartplätze sind dem Kreis-SpA und den Vereinen der Betreffenden Staffel vor Saisonbeginn bzw. bei Neuerstellung mitzuteilen.

3. Vereine, die Pflichtspiele auf einem Kunstrasenplatz austragen, haben sicher zu stellen, dass dem Gast Gelegenheit gegeben ist, mindestens 15 Minuten zusammenhängend vor dem Spiel das Spielfeld zur Eingewöhnung zu betreten.

5.4 Spielkleidung

1. Heimmannschaften heben mit der im Anschriftenverzeichnis genannten Spielkluft anzutreten, es sei denn dass mit dem Spielpartner abweichende Vereinbarungen getroffen worden sind.

2. Den Vereinen wird zu Pflicht gemacht, mit Rückennummern anzutreten und den Spielführer durch anlegen einer Armbinde kenntlich zu machen. Die Rückennummer der Spieler müssen mit den Eintragungen auf dem Spielbereicht übereinstimmen.

3. Trikotwerbung auf der Spielkleidung von Spielern ist unter der Beachtung der Bestimmungen des DFB und des NFV nach erteilter Genehmigung erlaubt. Eine Antragstellung entfällt, wenn die Vereine auf dem Mannschaftsmeldebogen erklärt haben, dass sie im laufenden Spieljahr mit Werbung spielen werden. Die Genehmigungsgebühr beträgt 25,00 Euro.

5.5 Platzdisziplin
1. Mannschaftsverantwortliche, Masseure und Auswechselspieler dürfen sich während des Spieles nicht am unmittelbaren Spielfeldrand aufhalten. Das Spielfeld dürfen bei Verletzungen von Spielern höchstens zwei Betreuer betreten, wenn sie durch den Schiedsrichter dazu aufgefordert werden. Einer der beiden Betreuer kann der Trainer sein.
2. Der Alkoholverkauf unmittelbar am Spielfeldrand ist untersagt.
6.1 Spielberichte 

1. Es dürfen nur noch die neuen Spielformulare benutzt werden, die die vollständige Eintragung der Passnummern erlauben.

2. Die Spielformulare sind in leserlicher Blockschrift oder mit der Schreibmaschine unter Beachtung nachfolgender Punkte auszufüllen:
Angabe Spiel-Nr., -klasse, -paarung, -ort und Datum,
Ankreuzen des Mannschaftsführers,
-    Angabe der Werbung der eigenen Mannschaft,
-    Angabe der Vereinsnummer,
namentliche Auflistung der Spieler inclusive der maximal 7 vor dem Spiel zu benennenden Auswechselspieler mit entsprechender Spielnummer, Geburtsdatum und Passnummer, 

- die Vornamen der Spieler müssen voll ausgeschrieben werden,
Vor-   und    Nachname   des   Trainers    bzw.    Betreuers,    Unterschrift   des Mannschafts​
führers, der die Richtigkeit der Eintragungen bestätigt. 

3. Die ersten 1 1 auf dem Spielberichtsbogen eingetragenen Spieler gelten als Spieler, die zu  Beginn eingesetzt wurden.  

4. Änderungen sind durch den Verein bzw. Schiedsrichter zu vermerken. Die Ein- und Auswechsel​ungen sind vom Schiedsrichter deutlich kenntlich zu machen.
5. Das ausgefüllte Formular und ein Freiumschlag, mit der richtigen Anschrift des Staffelleiters versehen, sowie die Originalpässe der Spieler sind dem Schiedsrichter vor dem Spiel auszuhändigen.
6.2 Auswechslungen von Spielern
1. Es können bis zu vier Spieler ausgewechselt werden.
6.3 Spielerpässe
1. Die Vereine sind verpflichtet, die Fotos und die Unterschrift der Spieler in den (Pässen zu aktualisieren und neu abzustempeln.
2. Fehlende Pässe (oder deutliche Kopien davon) sind innerhalb von drei Tagen dem zuständigen Staffelleiter einzusenden. Ein Freiumschlag, versehen mit der Anschrift des Vereins, ist bei Einreichung des Originalpasses beizufügen. Spieler, die keinen Spielerpass vorlegen können, haben gem. § 12 (2) SpO auf dem Spielbericht ihren Einsatz durch eigenhändige Unterschrift zu bestätigen.

6.4 Einsatz von Juniorenspielern
1. Gemäß § 12 JO können A-Junioren des älteren Jahrgangs (das sind im Spieljahr 2008/09 die Spieler, die in der Zeit vom 01.01.90 bis 31.12.90 geboren sind) und die A-Junioren, die das 18.Lebensjahr vollendet haben, in allen Herrenmannschaften ihres Vereins eingesetzt werden.

7. Feldverweis und Rechtsprechung

1. Bei einem Feldverweis auf Dauer gegen einen Spieler ist der betroffene Verein verpflichtet,  dem SR    nach Beendigung des Spieles den Spielerpass auszuhändigen. Ein auf Dauer des Feldes verwiesener Spieler ist vorgesperrt. Die Dauer der Vorsperre regeln die Bestimmungen der §§ 16 (1) SpO und 41 (1) RuVO.
2. Eine Bestrafung nach § 51 SpO in Verbindung mit Anlage 2 SpO bleibt vorbehalten sofern nicht eine Entscheidung eines Sportgerichtes herbeizuführen ist. Wird zur Klärung des Sachverhaltes eine mündliche Verhandlung durch das Sportgericht verlangt, so ist diese innerhalb von 3 Tagen schriftlich dem Staffelleiter mitzuteilen.
3. Die Vereine erhalten mit dem Verwaltungsentscheid den Spielerpass zurück und haben die Dauer der Spielsperre gemäß den Bestimmungen eigenverantwortlich einzuhalten.
4. Gegen Entscheidungen des Staffelleiters ist gemäß § 42 (3) Satzung bzw. § 51 (2) SpO die gebührenfreie Anrufung gemäß § |5.RuVO innerhalb 7 Tagen nach Zustellung les Verwaltungs​entscheides beim Kreis-Sportgericht zulässig.

5. Für weitere erstinstanzliche Rechtsbehelfe i. S. des § 15 (2) RuVO (Einspruch) und 16 RuVO (Protest) ist ebenfalls das Kreis-Sportgericht zuständig. Berufungsinstanz ist das Verbandssport​gericht. 

6. Der Schriftsatz, durch den ein Rechtsbehelf eingelegt wird, ist in dreifacher Ausfertigung dem Kreissportgericht einzureichen. Eine weitere Durchschrift ist dem Staffelleiter zuzusenden.

7. Für die regionalen Wettbewerbe der Mitgliederverbände ist die gelb-rote Karte eingeführt. Die Strafen nach einem Feldverweis als Folge einer gelb-roten Karte beziehen sich im Gegensatz zur Regional- und Oberliga nur auf die Restspielzeit des jeweiligen Spieles (Matchstrafe).

8. Schiedsrichteransetzungen

1. Die Ansetzungen der Schiedsrichter für die Kreisliga erfolgen durch die SR-Ansetzer:



Der Kreise Delmenhorst, Oldenburg/Land und der Wesermarsch.


Zwischen den Kreisen Oldenburg/Land und Delmenhorst findet ein 





Schiedsrichteraustausch statt.

2. Für alle Pflichtspiele der Kreisliga werden Schiedsrichtergespanne angesetzt. Schiedsrichter und SR-Assistenten reisen gemeinsam an.

3. Erscheint zu einem Spiel der Schiedsrichter nicht, so ist der bauende Verein verpflichtet, für einen anerkannten neutralen Schiedsrichter zu sorgen. Steht weder ein anerkannter neutraler Schiedsrichter noch ein anerkannter Schiedsrichter eines der beiden  beteiligten Vereine zur Verfügung,  so  müssen  sich die beiden Mannschaftsführer auf eine   Person (ggf. durch Losentscheid) einigen, die dem Verband angehört (§ 30 SpQ).

4. Die   Aufwandsentschädigung   und   Fahrtkosten   der   Schiedsrichter   und   SR-Assistenten  sind vom Platzverein dem Schiedsrichter sofort nach Spielschluss unaufgefordert auszuzahlen.
9. Sportinformationssystem – Ausschreibung, Ansetzungen, Ergebnisse, Meldungen
1. Der Spielbetrieb im Niedersächsischen Fußballverband wird ausschließlich über das DFBnet abgewickelt. Das DFBnet ist ein System miteinander verknüpfter EDV-Programme, das den Anwendern entsprechend der erteilten Zugangsberechtigung die Möglichkeit bietet, auf Internet-Basis zu kommunizieren. Bestandteil des DFBnet st insoweit auch das DFBnet-Mailsystem sowie der Internetauftritt des NFV (www.nfv.de) und seiner Gliederungen. Die Ausschreibung wird über den Internetauftritt des NFV veröffentlicht.

2. Die gastgebenden Vereine sind gemäß § 27 (6) SpO verpflichtet, die, Splelergebnisse unverzüglich, spätestens 1 Stunde nach Spielende, dem NFV über das DFBnet zu melden.
3. Nichtbeachtung dieser Verpflichtung durch die Vereine zieht Bestrafung gern Anhang 2 1(16) SpO nach sich. 

10. Spielzeiten / Auswechselspieler

1. Kreisliga 

Die Spielzeit beträgt 2 x 45 Minuten

Es dürfen 4 Spieler ausgetauscht werden.

12. Anschriftenverzeichnis

1. Der Staffelleiter erstellt ein Anschriftenverzeichnis. 

2. Für Kreismitarbeiter ist das Verzeichnis maßgebend. 

3. Etwaige Änderungen sind schriftlich mitzuteilen.

13. Besonderes

1. Die erste Mannschaft hat immer Vorrang und muß bei fehlenden Spielern aufgefüllt werden. Bei Nichtantreten wird das Strafmaß von Fall zu Fall festgelegt.

Mit der Herausgabe dieser Ausschreibung werden die Bestimmungen in Kraft gesetzt.

Verstöße gegen die Ausschreibung und die Nichtbeachtung der einzelnen Bestimmungen werden gemäß § 51 der SpO geahndet.

Gegen diese Ausschreibung kann die Anrufung nach § 15 (1) der RuVO innerhalb von sieben Tagen nach Zustellung schriftlich beim zuständigen Kreissportgericht erfolgen.

Manfred Nolte,  Staffelleiter

im Juli 2008
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